
Ordnung zur Vergabe von Turnieren der HTU 

1. Jeder Verein der HTU erhält die Möglichkeit, sich um die Ausrichtung der Turnier der HTU zu 
bewerben. 


2. Der Vorstand der HTU veröffentlicht die auszurichtenden Turniere per Rundmail über die 
Geschäftsstelle und auf der HTU-Homepage. 


3. Dabei sind für die Bewerbung folgende Fristen einzuhalten:


30.09. des Vorjahres für die Turniere im ersten Halbjahr des Folgejahrs.

31.03. für die Turniere im zweiten Halbjahr des Jahres.


4. Die Geschäftsstelle erstellt einen Ausrichtervertrag für die jeweiligen Veranstaltungen. Dieser 
Vertrag muss vom Vorstand der HTU genehmigt werden. Der Vertrag wird mit der Info unter Punkt 2 
veröffentlicht.


5. Der Gesamtvorstand der HTU beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit, welche Vereine mit der 
Ausrichtung der HTU-Turniere beauftragt werden. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, dass 
nicht ein Verein übermäßig begünstigt wird.


6. Der Vorstand der HTU bestimmt durch seine Geschäftsordnung eine oder mehrere Personen, die 
im Auftrag des Vorstandes mindestens drei Monate vor dem Turnier die genauen Termine für die 
Turniere der HTU festlegen. Dabei sind andere Veranstaltungen der HTU, Veranstaltungen der DTU, 
internationale Veranstaltungen, die Verfügbarkeit des Orgateams, sowie die Belange des Ausrichters 
zu berücksichtigen. Alle Termine müssen vom Vorstand der HTU bestätigt werden.


7. Der Ausrichtervertrag wird mindestens drei Monate vor dem Veranstaltungstermin, veranlasst 
durch die Geschäftsstelle, vom Ausrichter und vom Vorstand der HTU (gemäß Satzung) 
unterzeichnet und anschließend von der Geschäftsstelle der HTU aufbewahrt.


8. Der Vorstand der HTU bestimmt durch seine Geschäftsordnung eine oder mehrere Personen, die 
im Auftrag des Vorstandes die Ausschreibungen der Turniere erstellen. Die Ausschreibungen sind 
vom Vorstand der HTU zu bestätigen und müssen mindestens zwei Monate vor dem Turnier per 
Rundmail durch die Geschäftsstelle und auf der HTU-Homepage veröffentlicht werden.


